
Hausordnung für die Justizvollzugsanstalt (JVA) Bostadel 

(HO JVA Bostadel) 

Vom unbekannt (Stand unbekannt) 

Die Paritätische Aufsichtskommission als Aufsichtsbehörde über die Justiz
vollzugsanstalt (JVA) Bostadel, 

gemäss Art. 12 Bst. c des Vertrags zwischen den Kantonen Basel-Stadt und 
Zug vom 27. Februar/19. März 1973, von den Regierungen der Kantone Ba
sel-Stadt und Zug gemäss Art. 5 des Vertrags genehmigt, 

beschliesst: 

1. Grundlagen

Art. 1 Gegenstand und Zweck 
1 Die Hausordnung bezweckt, die Eingliederung in die Gemeinschaft, die 
gegen:seitige Rück:sichtnahme und die Disziplin während des Aufenthalts in 
der JVA Bostadel zu gewährleisten. Die Hausordnung setzt dazu die Leitli
nien. 
2 Die Hausordnung wird durch Reglemente und Merkblätter ergänzt und 
präzisiert. 
3 Reglemente werden von der Paritätischen Aufsichtskommission erlassen. 
4 Merkblätter werden von der Direktorin oder dem Direktor erlassen und der 
Paritätischen Aufsichtskommission zur Kenntnis gebracht. 

















2 Intime Leibesvisitationen (Rektaluntersuchung und Ultraschall) dürfen nur 
durch medizinisch geschulte Fachpersonen gleichen Geschlechts wie die zu 
kontrollierenden Gefangenen vorgenommen werden. 

Art. 31 Visuelle Überwachung 
1 Die Paritätische Aufsichtskommission erlässt ein Reglement betreffend die 
visuelle Überwachung. 
2 Ausgenommen davon sind die persönliche Zelle und das unbeaufsichtigte 
Besuchszimmer. 

Art. 32 Besondere Sicherheitsmassnahmen 
1 Bestehen bei einem Gefangenen konkrete Anzeichen für eine Entwei
chung, die Gefahr von Fremd- oder Selbstgefährdung oder die Gefahr einer 
erheblichen Sachbeschädigung, kann die Anstaltsleitung besondere Sicher
heitsmassnahmen anordnen. 
2 Als besondere Sicherheitsmassnahmen sind namentlich zulässig: 
a) Entziehung oder Vorenthaltung von Gegenständen, die missbräuchlich

verwendet wurden oder verwendet werden könnten;
b) Absonderung von den anderen Gefangenen;
c) vorübergehende Beschränkung des Kontakts zur Aussenwelt;
d) Entziehung oder Beschränkung des Aufenthalts im Freien;
e) Unterbringung in einer besonders gesicherten Zelle (mit Möglichkeit

der Überwachung) ohne gefährdende Gegenstände; und
f) Fesselung, insbesondere für die Zuführung und den Transport des Ge

fangenen.

Art. 33 Unmittelbarer Zwang 
1 Physischer oder anderer unmittelbar wirksamer Zwang darf durch das Per
sonal angewendet werden: 
a) gegen gewalttätige Personen;
b) um Mitarbeitende, Gefangene oder andere mit der JVA Bostadel in

Beziehung stehende Personen vor einer erheblichen Gefahr zu schüt
zen;

c) um die Flucht von Gefangenen zu verhindern oder um flüchtige Ge
fangene wieder zu ergreifen;

d) um die betriebliche Sicherheit und Ordnung aufrechtzuerhalten oder
wiederherzustellen.

2 Die Anwendung von unmittelbarem Zwang wird protokolliert. 
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Art. 34 Sorgfaltspflicht 
1 Der Gefangene ist verpflichtet, zu Anstaltsmobiliar, Einrichtungen, Ma
schinen, Materialien und erzeugten Produkten sowie Effekten und Kleidern 
Sorge zu tragen. 
2 Absichtliche oder grobfahrlässige Beschädigungen führen zu Schadener
satzpflicht. 
3 Der Rückgriff auf die Anstaltskonten der betroffenen Gefangenen erfolgt 
im Rahmen der konkordatlichen Richtlinie. 

7. Disziplinarrecht

Art. 35 Disziplinarvergehen 
1 Wer schuldhaft und pflichtwidrig gegen die Hausordnung, gegen ihr über
geordnete Erlasse oder gegen darauf beruhende Merkblätter, Anordnungen 
und Weisungen der Anstaltsleitung oder mündliche Anweisungen des Perso
nals verstösst oder wer den Betrieb der Anstalt in anderer Weise beeinträch
tigt, wird disziplinarisch sanktioniert. Die strafrechtliche Verfolgung bleibt 
ausdrücklich vorbehalten. 
2 Die Grundlage des Disziplinarverfahrens bildet der Rapport von Mitarbei
tenden der NA Bostadel. Dem Gefangenen wird die Möglichkeit zur Wahr
nehmung des rechtlichen Gehörs gewährt. Sind die Ruhe und Ordnung ge
flihrdet, verbleibt der Gefangene bis zur erstinstanzlichen Erledigung des 
Disziplinarverfahrens in seiner Zelle. Falls nötig wird er in eine besonders 
gesicherte Zelle verlegt. 
3 Als Pflichtverletzung im Sinne von Abs. 1 gelten insbesondere: 
a) Beschin1pfung oder ungebührliches Verhalten;
b) Drohungen oder Tätlichkeiten;
c) Fluchtversuch, Flucht, Vorbereitung oder Beihilfe zur Flucht;
d) Nicht- oder verspätete Rückkehr aus dem Urlaub;
e) schwere Störung von Ruhe und Ordnung der NA Bostadel;
t) Nichteinhalten des Betriebsablaufs und der Tagesordnung;
g) Arbeitsverweigerung;
h) Ein- und Ausführen, Handel, die Herstellung oder dessen Versuch, der

Besitz und der Konsum von Alkohol, Drogen oder ähnlich wirkenden
Stoffen sowie Missbrauch von Arzneimittem;

i) Widersetzlichkeit oder Vereitelung, Umgehung oder Verfälschung von
Kontrollen;

j) Ein- und Ausführen, Vermittem, die HersteJlung oder dessen Versuch
lllnd Besitz von verbotenen Gegenständen wie Waffen und Ähnlichem;
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Art. 37 Disziplinarverfahren 

1 Vor der Verhängung der Disziplinarsanktion wird dem Gefangenen Gele

genheit gegeben, zur Sache Stellung zu nehmen. 

2 Nach Abklärung des Sachverhalts und Gewährung des rechtlichen Gehörs 

verfügt die Direktion die entsprechende Disziplinannassnahme. Die Verfü

gung ist schriftlich zu verfassen, als Verfügung zu bezeichnen, zu begrün
den und mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen. Sie wird dem Gefan
genen mündlich oder schriftlich eröffnet. Der Empfang ist unterschrifllich 
zu bestätigen. 
3 Bei Ergreifung des Rekurses wird der Vollzug der Disziplinannassnahme 
nur auf ausdrückliche Anordnung der  Vizepräsidentin oder des 
V izepräsidenten der Paritätischen Aufsichtskommission ausgesetzt. 

8. Rechtsmittel

Art. 38 Rekurs 
1 Gegen Verfügungen der Direktion kann innert zehn Tagen Rekurs an die 
Paritätische Aufsichtskommission eingereicht werden. 
2 Der Rekurs ist schriftlich und in deutscher Sprache zu verfassen, muss 
einen Antrag und eine Begründung enthalten und die angefochtene Verfü
gung genau bezeichnen. 
3 Der Rekursentscheid ist dem Rekurrenten jeweils mit kurzer Begründung 
schriftlich mitzuteilen. 
4 Gegen den Rekursentscheid der Paritätischen Aufsichtskommission kann 
innert zehn Tagen Rekurs an die Rekurskommission eingereicht werden. 

Art. 3,9 Aufsichtsbeschwerde 
1 Eine Aufsichtsbeschwerde kann jederzeit ergriffen werden, um die Auf
sichtsbehörde über Tatsachen in Kenntnis zu setzen, die ein Einschreiten der 
Aufsicihtsbehörde von Amtes wegen erfordern. 
2 Aufsichtsbeschwerden gegen Mitarbeitende sind schriftlich und in deut
scher Sprache an den Direktor oder an die Direktorin, solche gegen den Di
rektor oder die Direktorin an die Paritätische Aufsichtskommission zu rich
ten. 
3 Der Beschwerdeführer hat nicht die Rechte einer Partei. Ihm wird die Art 
der Erledigung mitgeteilt, jedoch besteht keine Pflicht zur Begründung. 






